
1. Strafprozeßordnung-StPO

schaftiichen Wirksamkeit unseres Rechts ein. Über 
die materielle Wiedergutmachung hinaus dient die 
strikte Verwirklichung von Schadenersatzansprü
chen im gerichtlichen Verfahren der erzieherischen 
Einflußnahme und Vorbeugung von Rechtsverlet
zungen. der Entwicklung sozialistischer Verhaltens
weisen und Beziehungen der Bürger, der Verstär
kung der Achtung vor dem Gesetz und der weiteren 
Festigung des Vertrauens der Bürger zum sozialisti
schen Staat. Besondere Aufmerksamkeit erfordert 
dabei die exakte Durchsetzung der Ersatzleistungen 
für durch Straftaten verursachte Schäden nach den 
Bestimmungen des Arbeits-, Agrar- und Zivilrechts.

1.
Grundsätzliche Aufgaben der Gerichte bei der Ent
scheidung über Schadenersatzansprüche

1.1.
Bei der Entscheidung über Schadenersatzansprüche 
von Bürgern und Betrieben haben die Gerichte in zü
gig und wirksam durchzuführenden Verfahren den 
Sachverhalt einschließlich der Schadensursachen 
exakt aufzuklären, die zutreffenden Rechtsnormen 
mit einer überzeugenden Begründung anzuwenden 
und auch ihre Verantwortung bei der konsequenten 
Realisierung der Schadenersatzansprüche voll wahr
zunehmen. Im Strafverfahren ist die Schadenswie
dergutmachung wichtiges Element der Verstärkung 
der erzieherischen Wirksamkeit des gesamten Ver
fahrens. Wesentliche Bedeutung für die Förderung 
der Aktivität der Bürger bei der verantwortungsbe
wußten Verwirklichung unseres Rechts besitzt auch 
die Popularisierung und strikte Anwendung der ar- 
beits- und zivilrechtlichen Bestimmungen über Ent
schädigung bzw. Aufwendungserstattung, wenn 
Bürger aus gesellschaftlicher Verantwortung Schä
den verhüten oder mindern oder Gefahren abweh- 
ren (5271 AGB, §326ZGB).

1.2.
Die konsequente Schadenswiedergutmachung ist ein 
gesellschaftliches Grundanliegen. Mit der Durchset
zung von Schadenersatzansprüchen in Strafverfah
ren sowie in Zivil- und Arbeitsrechtsverfahren haben 
die Gerichte zur Vorbeugung von Schäden für das 
Leben, die Gesundheit, das sozialistische Eigentum 
und das persönliche Eigentum beizutragen und eine 
Atmosphäre der Unduldsamkeit gegenüber jegli
chem gesellschaftswidrigem Verhalten zu entwickeln 
und zu verstärken.
Die Gerichte haben mit der zügigen und strikten 
Verwirklichung von Schadenersatzansprüchen, der 
Mitwirkung von Kollektiven der Werktätigen, Ver
handlungen vor erweiterter Öffentlichkeit und ge
zielten Auswertung der Verfahren einen wirksame
ren Beitrag zur Entwicklung der gesellschaftlichen

Initiativen zur Gewährleistung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit, von Ordnung, Disziplin und Sicher
heit zu leisten.

1.3.
Im Rahmen ihrer Verantwortung haben die Gerichte 
bei der Verletzung des sozialistischen Eigentums 
verstärkt darauf Einfluß zu nehmen, daß durch die 
zuständigen Leiter die Beseitigung der Schadensur
sachen und begünstigenden Bedingungen erfolgt. 
Hierfür sind die gesetzlichen Möglichkeiten, vor al
lem auch die Gerichtskritik, voll zu nutzen.

1.4.
Ständige Aufmerksamkeit erfordert auch die An
wendung der gesetzlichen Maßnahmen zur Siche
rung der Realisierung von Schadenersatzansprüchen 
(Arrestbefehl bzw. einstweilige Anordnung), die 
exakte Feststellung der Vermögenssituation des Er
satzpflichtigen und die korrekte Beachtung der ge
setzlichen Maßstäbe bei der Festlegung von Wieder- 
gutmachungs- bzw. Leistungsfristen.
Auf die zuständigen Leiter ist in den erforderlichen 
Fällen Einfluß zu nehmen, zuerkannte Schadener
satzforderungen wegen Verletzung des sozialisti
schen Eigentums zügig und strikt zu realisieren.

2.
Zur Behandlung von Schadenersatzansprüchen im 
Strafverfahren

2.1.
Im Eröffnungs- und Hauptverfahren haben die Ge
richte in den Fällen, in denen auf der Grundlage der 
bis dahin gestellten Anträge und vorgelegten Unter
lagen noch keine vollständige Klärung des Umfangs 
der Schadenersatzansprüche möglich ist, die dazu 
notwendigen Hinweise und Erläuterungen zu geben, 
insbesondere darauf hinzuwirken, daß spezifizierte 
Anträge gestellt, Anträge unter Berücksichtigung 
des Ermittlungsergebnisses berichtigt und noch er
forderliche Belege und sonstige Beweise vorgelegt 
bzw. bezeichnet werden. Sie haben die Möglichkeit 
zu nutzen, auch über Schadenersatzanträge zu ent
scheiden, die erst nach der Eröffnung des Hauptver
fahrens gestellt wurden (§198 Abs. 1 Satz2 und 3 
StPO).

2.2.
Eine umsichtige Beratung der durch Straftaten mate
riell geschädigten Bürger ist besonders dann uner
läßlich, wenn
- über Fragen der Ersatzpflicht mehrerer Scha

densverursacher zu entscheiden ist oder die Mög
lichkeit besteht, daß über einen Teil der Ansprü
che entschieden werden kann;

- die Rückgabe von Sachen oder bereits geleisteter 
Schadenersatz durch die Schädiger oder Dritte
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